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Einführung 

In den 1990er Jahren wurden Monopole in den Bereichen Energie, Eisenbahn 
und Telekommunikation aufgebrochen. Dies beruhte auf der wirtschaftswis-
senschaftlichen Erkenntnis, dass die in diesen Bereichen angenommenen na-
türlichen Monopole nur die Netzebene erfassten.1 Auf der Diensteebene – 
d. h. bei der Belieferung der Endverbraucher mit Energie, bei der Durchfüh-
rung des Eisenbahnverkehrs und bei der Erbringung von Telekommunikati-
onsleistungen – sah man Wettbewerb nun als möglich an, sofern die Wirkung 
der natürlichen Monopole auf Netzebene neutralisiert würde. Der Gesetzgeber 
verpflichtete daher die ehemaligen Monopolisten, ihre Netze für die Nutzung 
durch andere Unternehmen zu öffnen. 

Der Netzzugang ist aus vielen verschiedenen Blickwinkeln juristisch unter-
sucht worden.2 Vergleichsweise geringe Beachtung hat dabei der Umgang mit 
Kapazitätsengpässen gefunden. Zukünftig ist in Deutschland verstärkt mit 
Netzkapazitätsengpässen zu rechnen. So droht beispielsweise durch eine Zu-
nahme des Eisenbahnverkehrs, vor allem im Bereich des Gütertransports, eine 
Überlastung des Schienennetzes.3 Und der nun wieder beschleunigte Atom-
ausstieg sowie die Umstellung der Stromerzeugung auf Erneuerbare Energien 
erfordern einen Ausbau des Stromnetzes und führen – zumindest übergangs-
weise – zu Netzengpässen.4 In den Gasnetzen gibt es zwar zumeist ausrei-
chend physische Netzkapazität, aber diese ist häufig vertraglich ausgebucht, 
so dass die Zugangsnachfrage dennoch nicht befriedigt werden kann.5 Eine 
nähere rechtliche Analyse des Problems der Kapazitätsengpässe erscheint 
daher geboten. Die vorliegende Arbeit untersucht die rechtlichen Vorgaben 
für die Bewältigung von Kapazitätsengpässen beim Netzzugang im Energie-
recht (Strom- und Gasbereich) sowie im Eisenbahn- und Telekommunikati-
onsrecht. Die sektorübergreifende Betrachtung soll Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede der verschiedenen Rechtsgebiete bei der Bewältigung von Eng-

                                                
1 Monopolkommission, Netzwettbewerb, Rn. 726; vgl. Kühling, Sektorspezifische Regu-

lierung, S. 35 ff. 
2 Umfassend und sektorübergreifend siehe Kühling, Sektorspezifische Regulierung, insb. 

S. 182 ff. 
3 Siehe dazu unten S. 12 f. 
4 Dazu unten S. 6 f. 
5 Dazu unten S. 8. 
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pässen herausarbeiten. Dies dient einerseits der Strukturfindung und kann 
andererseits einen Anstoß für Verbesserungsvorschläge liefern.  

Im ersten Teil der Arbeit werden zunächst die technischen Grundlagen der 
Netze und die rechtlichen Grundlagen des Netzzugangs dargestellt. Der zwei-
te Teil hat das Engpassmanagement zum Gegenstand. Unter diesen Begriff 
fallen im Kontext dieser Arbeit alle Maßnahmen, die der Netzbetreiber kurz-
fristig ergreifen kann, um mit einer zu hohen Netzzugangsnachfrage (d. h. 
einem Engpass) umzugehen.6 Der dritte Teil der Arbeit behandelt die langfri-
stige Engpassbeseitigung und -vermeidung durch Netzausbaupflichten. Im 
vierten Teil geht es um Anreize zur Engpassbeseitigung und -vermeidung. 
Anschließend folgt im fünften Teil eine Zusammenfassung. 

                                                
6 Siehe näher dazu unten S. 21. 



 

Erster Teil 

Technische und rechtliche Grundlagen 

Bevor die rechtlichen Vorgaben zur Bewältigung von Kapazitätsengpässen 
beim Netzzugang untersucht werden können, müssen zunächst die technische 
Funktionsweise der Netze und die rechtliche Ausgestaltung des Netzzugangs 
– soweit sie die Bewältigung von Engpässen betreffen – genauer in den Blick 
genommen werden. 

A. Energiesektor 
A. Energiesektor 

Die leitungsgebundene Energieversorgung war in Deutschland lange Zeit 
durch Gebietsmonopole gekennzeichnet.1 Die Energieversorgungsunterneh-
men vereinbarten auf vertraglicher Basis die Grenzen ihrer jeweiligen Versor-
gungsgebiete und verabredeten, dort nicht zueinander in Wettbewerb zu tre-
ten.2 Die Demarkationsverträge, die grundsätzlich im Widerspruch zum Ver-
bot wettbewerbsbeschränkender Abreden stehen, waren vom Kartellrecht 
freigestellt.3 Erst mit der Liberalisierung der Energiewirtschaft durch das 
EnWG 1998 änderte sich diese Situation. Die Demarkationsverträge waren 
fortan verboten, und der Markt wurde gemäß europarechtlichen Vorgaben4 
dem Wettbewerb geöffnet. Die Energienetze wurden überwiegend noch vor 
der Liberalisierung geplant und gebaut. Die heutige Netzstruktur spiegelt die 
früheren Marktgegebenheiten wider (näher unten I.). 

Das EnWG 1998 brachte nicht den vom Gesetzgeber erwarteten Wettbe-
werb5 auf dem Energiemarkt, denn es fehlten effektive Netzzugangsrechte, 
die es neuen Marktteilnehmern erlaubt hätten, die Netzinfrastruktur der ehe-
maligen Monopolisten zu angemessenen Bedingungen mit zu nutzen.6 § 6 

                                                
1 Schneider, Liberalisierung, S. 76; vgl. BT-Drs. 13/7274, S. 9. 
2 Zum System der Demarkationsverträge in der Stromwirtschaft siehe Schneider, Liberali-

sierung, S. 78 ff. 
3 Zuletzt durch § 103 Abs. 1 GWB i.d.F. vom 22.12.1989, BGBl. I S. 2486. 
4 EltRL 1996 und GasRL 1998 (letztere wurde erst durch eine EnWG-Änderung im Jahr 

2003 umgesetzt). 
5 BT-Drs. 13/7274, S. 9 ff. (insb. S. 11 f.). 
6 Monopolkommission, Strom und Gas 2007, Rn. 17 ff.; vgl. BMWA, Monitoring-Bericht, 

S. 31 ff. (Strom) sowie S. 43 ff. (Gas). 
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EnWG 1998 sah lediglich einen verhandelten Netzzugang zu den Stromnetzen 
vor. Die Bedingungen und Entgelte des Netzzugangs waren der vertraglichen 
Vereinbarung zwischen Netzbetreiber und Netznutzern überlassen.7 Diese 
griffen regelmäßig auf sog. Verbändevereinbarungen zurück.8 Durch eine 
Änderung des EnWG im Jahr 2003 wurde der Netzzugangsanspruch auf die 
Gasnetze ausgedehnt und die Verbändevereinbarungen erhielten eine be-
schränkte Außenwirkung („Verrechtlichung“ der Verbändevereinbarungen).9 
Auch nach dieser Änderung trat der erwünschte Wettbewerb nicht ein.10 Das 
EnWG 2005 führte deshalb – vor allem unter dem Einfluss des Europarechts11 
– das Prinzip des regulierten Netzzugangs ein. Die Bedingungen für den 
Netzzugang, insbesondere die Netzzugangsentgelte, werden seitdem staatlich 
reguliert (näher unten II.). 

I. Netzaufbau und Entwicklung des Energiemarktes 

Elektrische Energie und Gas werden über Leitungen von den Produzenten zu 
den Verbrauchern transportiert. Die einzelnen Leitungen sind zu Netzen zu-
sammengefasst. Ursprünglich handelte es sich um lokal begrenzte Inselnet-
ze.12 Mittlerweile sind die Netze sowohl im Strom- als auch im Gasbereich zu 
einem europäischen Verbundnetz verbunden.13 Im Einzelnen bestehen erheb-
liche Unterschiede zwischen der Elektritzitätswirtschaft (1.) und der Gaswirt-
schaft (2.). 

1. Elektrizitätswirtschaft 

Innerhalb der Stromnetze unterscheidet man zwischen Übertragungs- und 
Verteilernetzen. Für den Energietransport über weite Entfernungen und für 
die Verbindung14 der Netze untereinander sind die Übertragungsnetze vorge-
sehen. Sie werden mit einer Spannung von 220 kV oder 380 kV betrieben und 
daher auch als Höchstspannungsnetze bezeichnet. Daran angeschlossen sind 

                                                
7 Büdenbender, EnWG, § 6 Rn. 6. 
8 Zur Ausgestaltung des Netzzugangs durch die Verbändevereinbarungen siehe im Über-

blick de Wyl/Thole, in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, § 16 Rn. 227 ff. 
9 Erstes Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts 

vom 20.5.2003, BGBl. I S. 686. 
10 Monopolkommission, Strom und Gas 2007, Rn. 20. 
11 EltRL 2003 und GasRL 2003. 
12 Hermes, Infrastrukturverantwortung, S. 284 ff. (für die Strom- und Gasnetze); Schnei-

der, Liberalisierung, S. 49 ff. (für die Stromnetze); Ebrecht, Netzzugang, S. 25 (für die Gas-
netze). 

13 Ebrecht, Netzzugang, S. 25 f. (für die Gasnetze). 
14 Vgl. zu nicht bestehenden Netzzusammenschaltungen auf der nachgelagerten Verteiler-

netzebene Monopolkommission, Strom und Gas 2007, Rn. 98; vgl. auch Britz, in: Britz/ 
Hellermann/Hermes, § 20 Rn. 47. 
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Verteilernetze, die den Strom mit niedrigerer Spannung bis zu den Verbrau-
chern durchleiten. Je nach zu überbrückender Entfernung und den Energiebe-
dürfnissen der Verbraucher werden die Leitungen der Verteilnetze mit Hoch-
spannung (110 kV), Mittelspannung (6 kV bis 60 kV) oder Niederspannung 
(230 V oder 400 V) betrieben.15 Das Übertragungs- und Verteilernetz wird 
mit Wechselstrom betrieben.16 

In jüngerer Zeit wird darüber hinaus die Schaffung eines Overlay-Netzes 
(„Stromautobahnen“) diskutiert, das Strom über weite Strecken verlustarm 
transportieren soll.17 Dabei sollen innovative Technologien zum Einsatz 
kommen.18 Vor allem der Einsatz von Hochspannungs-Gleichstrom-Übertra-
gung (HGÜ)19 wird erwogen.20 Die Gleichstrom-Technik ermöglicht geringe-
re Übertragungsverluste. Allerdings muss an jedem Verbindungspunkt zwi-
schen HGÜ-Leitung und Verbundnetz eine Umwandlung zwischen Gleich- 
und Wechselstrom erfolgen. Das ist aufwändig und verursacht Konvertie-
rungsverluste. Deshalb eignet sich die HGÜ-Technik vor allem für den Ener-
gietransport über sehr weite Entfernungen. 

Bis zur Liberalisierung war die Stromerzeugung in Deutschland an den 
Verbrauchsschwerpunkten konzentriert.21 Die Gebietsmonopolisten bauten 
Kraftwerke in ihren Versorgungsgebieten und setzten den Strom dort ab. Zu 
diesem Zweck betrieben sie eigene Stromnetze. Die Netze waren zusammen-
geschaltet zu einem deutschen Verbundnetz,22 das wiederum Teil des europäi-
schen Verbundnetzes war. Die Verbundorganisation ermöglichte die gegen-

                                                
15 Monopolkommission, Strom und Gas 2007, Rn. 98. 
16 Dabei kommt Dreiphasen-Wechselstrom (Drehstrom) zum Einsatz. Die einzige Aus-

nahme bildet das 230-Volt-Netz, das mit Einphasen-Wechselstrom betrieben wird. 
17 BMWi/BMU, Energiekonzept, S. 18; eine Kurzbeschreibung möglicher Planungsvarian-

ten findet sich bei dena, Netzstudie II, S. 309. 
18 BMWi/BMU, Energiekonzept, S. 18. 
19 Es wird unterschieden zwischen „klassischen“ HGÜ-Systemen und HGÜ mit Voltage-

Source-Converter (VSC) Technik. Erstere sind von einem starken Drehstromnetz abhängig. 
Letztere können flexibler mit bestehenden Netzen kombiniert werden, allerdings ist die Über-
tragungsleistung nach derzeitigem Stand der Technik noch geringer als bei „klassischen“ 
HGÜ-Systemen. Für die Zukunft wird aber eine Steigerung der Übertragungsleistung auch 
bei VSC-HGÜ prognostiziert. Sie wird dann eine stärkere Bedeutung erlangen. Eine ausführ-
liche technische Beschreibung beider Varianten und alternativer Übertragungsverfahren fin-
det sich bei dena, Netzstudie II, S. 162 ff. 

20 Antwort der Bundesregierung auf Kleine Anfrage, BT-Drs. 17/4336, S. 2; vgl. dena, 
Netzstudie II, S. 202. 

21 BT-Drs. 16/10491, S. 13. 
22 Während der deutschen Teilung gab es in West- und Ostdeutschland getrennte Ver-

bundnetze. Nach der Wiedervereinigung wurden beide Netze wieder verbunden. Seit 1995 ist 
das ehemalige ostdeutsche Netz voll in das europäische Verbundnetz integriert. Siehe zum 
Ganzen Schossig, ew 104 (2005), Heft 21–22, 80 ff. 
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seitige Unterstützung bei Kraftwerksausfällen und Lastspitzen.23 So mussten 
die einzelnen Energieversorgungsunternehmen weniger Kraftwerks-Reserve-
kapazitäten vorhalten. Handelszwecke verfolgte man mit der Zusammenschal-
tung nicht.24 Teilweise wurde das Verbundnetz allerdings genutzt, um langfri-
stig Strom aus dem Ausland oder aus anderen Versorgungsgebieten zu bezie-
hen.25 

Mit der Liberalisierung und der Schaffung von Netzzugangsrechten haben 
sich die Netze zu einer Plattform für den Stromhandel gewandelt. Strom aus 
ausländischen Kraftwerken und allen Regionen Deutschlands kann grundsätz-
lich frei auf dem deutschen Markt angeboten werden. Die Kapazität der 
Grenzkuppelstellen zu den ausländischen Netzen (Interkonnektoren) war nicht 
auf den freien Wettbewerb ausgerichtet.26 Deshalb kam es dort nach der Libe-
ralisierung zu Engpässen, die zum größten Teil immer noch fortbestehen.27 Im 
Inland können seit der Liberalisierung unabhängige Investoren Kraftwerke 
errichten und die Stromnetze zum Absatz von elektrischer Energie nutzen, 
grundsätzlich ohne dass die Netzbetreiber hinsichtlich des Kraftwerksstandor-
tes ein Mitspracherecht haben. Deshalb werden neue Kraftwerke nun an 
Standorten geplant, die für die Stromerzeugung besonders günstig sind; die 
netztechnischen Rahmenbedingungen spielen für die Kraftwerksinvestoren 
kaum eine Rolle.28 Auch dafür waren (und sind) die Netze nicht ausgelegt, 
weil sie vor der Liberalisierung geplant wurden. 

Eine weitere Entwicklung, die bei der Planung der heute bestehenden Net-
ze kaum berücksichtigt wurde, ist die Zunahme der Stromerzeugung aus Er-
neuerbaren Energien. Der Ausbau der Windenergie in den norddeutschen Flä-
chenländern und in Offshore-Windparks führt zu einer Verschiebung der 
Stromerzeugung vom Süden in den Norden. Erforderlich ist deshalb ein Aus-
bau der Nord-Süd-Übertragungskapazität.29 Die Erneuerbaren Energien füh-
ren zudem zu einer stärkeren Dezentralisierung der Stromerzeugung. Der 
Lastfluss in den Verteilernetzen verlief bisher schwerpunktmäßig in Richtung 
der Verbraucher.30 Durch viele dezentrale Einspeisungen aus Photovoltaik- 
und Windkraftanlagen kann sich die Richtung des Stromflusses umkehren, 
mit der Folge, dass Strom von den niederen an die höheren Spannungsebenen 

                                                
23 Vgl. Schneider, Liberalisierung, S. 54; Hermes, Infrastrukturverantwortung, S. 287; 

Bausch, Netznutzungsregeln, S. 79. 
24 Bausch, Netznutzungsregeln, S. 79. 
25 Bundeskartellamt, Beschluss vom 3.7.2000, B8-40000-U-309/99, Rn. 89–98 der Ent-

scheidungsgründe. 
26 Bausch, Netznutzungsregeln, S. 80. 
27 Monopolkommission, Wettbewerbspolitik, Rn. 1152 f.; dies., Strom und Gas 2009, 

Rn. 353 ff. 
28 Vgl. BT-Drs. 16/10491, S. 13; vgl. auch unten S. 223 f. 
29 Vgl. Altrock/Vollprecht, ZNER 2011, 231 (232). 
30 Monopolkommission, Strom und Gas 2007, Rn. 98. 
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abgegeben wird.31 Daraus kann sich ein Bedarf für den Ausbau der Verteiler-
netze ergeben.32 

Der nach dem nuklearen Unglücksfall von Fukushima wieder beschleunig-
te Ausstieg aus der Kernenergie trägt zusätzlich zum Netzausbaubedarf bei. 
Die in Deutschland bis zum Atomkraft-Moratorium vom März 2011 noch 
betriebenen und nun nach dem AtG 2011 schrittweise bis Ende 2022 abzu-
schaltenden Kernkraftwerke stehen überwiegend in Süddeutschland.33 Die 
dort fehlenden Kraftwerkskapazitäten werden voraussichtlich nicht vollstän-
dig durch neue verbrauchsnahe Erzeugungsanlagen ersetzt werden, sondern 
auch durch Anlagen in Norddeutschland.34 Dafür wird zusätzliche Übertra-
gungskapazität in Nord-Süd-Richtung erforderlich sein. 

Der Stromverbrauch in Deutschland wird in den nächsten Jahren voraus-
sichtlich zurückgehen.35 Dies kann bei der Planung der Netze berücksichtigt 
werden und führt zu einer gewissen Entlastung. Die Belastungen, die sich aus 
der gewandelten Erzeugungsstruktur ergeben, können aber allein durch den 
Verbrauchsrückgang nicht aufgefangen werden. Der Ausbau des deutschen 
Stromnetzes ist deshalb unabdingbar.36 Wo er nicht rechtzeitig durchgeführt 
wird, werden Engpässe auftreten.37 Bereits heute treten in gewissem Umfang 
Engpässe auf.38 

2. Gasbereich 

Das Gasnetz unterteilt sich in die Fernleitungsebene und die Verteilerebene. 
Auf der Fernleitungsebene werden Hochdruckleitungen eingesetzt, die das 
Gas über weite Strecken transportieren können.39 Die Verteilung des Gases zu 
den Endverbrauchern findet mit niedrigerem Druck auf mehreren Verteiler-
ebenen statt.40 

Das in Deutschland verbrauchte Erdgas stammt überwiegend nicht aus in-
ländischen Quellen, sondern muss importiert werden.41 Auch die Europäische 
Union als Ganze ist auf Erdgasimporte angewiesen, wenngleich einige Mit-

                                                
31 Dazu ausführlich ENERGIE & MANAGEMENT vom 1.3.2011, S. 24; siehe auch Küh-

ling/Pisal, ZNER 2011, 13 (14); BR-Drs. 341/11, S. 124 f. Zur Belastung der Verteilernetze 
durch dezentrale Einspeisungen vgl. ferner Kurth, ET 2010/1–2, 38 (39). 

32 Kühling/Pisal, ZNER 2011, 13 (14). 
33 Vgl. BT-Drs. 16/10491, S. 14. 
34 Vgl. BT-Drs. 16/10491, S. 14. 
35 Prognos/EWI/GWS, Energieszenarien, Tabelle A 1-5 (Anhang A 1, S. 10). Vgl. auch 

die Annahmen bei dena, Netzstudie II, S. 449. 
36 Vgl. BMWi/BMU, Energiekonzept, S. 18 ff. 
37 Altrock/Vollprecht, ZNER 2011, 231 (232). 
38 Bundesnetzagentur, Monitoringbericht 2011, S. 26 ff. 
39 Monopolkommission, Strom und Gas 2007, Rn. 427. 
40 Monopolkommission, Strom und Gas 2007, Rn. 427. 
41 Ebrecht, Netzzugang, S. 32; Monopolkommission, Strom und Gas 2009, Rn. 112. 
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gliedstaaten einen Exportüberschuss aufweisen.42 Aufgrund der Importabhän-
gigkeit der Erdgasmärkte wurde das europäische Erdgasverbundnetz von 
vornherein für den grenzüberschreitenden Transport großer Erdgasmengen 
ausgelegt.43 Zudem wird für Deutschland ein sinkender Erdgasverbrauch pro-
gnostiziert.44 Die Gefahr physischer Engpässe ist in den Gasnetzen daher – im 
Vergleich zu den Stromnetzen – eher gering.45 Allerdings bestehen in den 
Gasnetzen erhebliche vertragliche Engpässe.46 Das sind Situationen, in denen 
die technischen Kapazitäten vollständig ausgebucht sind und weitere Nach-
frage nach Transportkapazitäten besteht.47 Das Vorliegen vertraglicher Eng-
pässe trotz grundsätzlich ausreichender physischer Kapazität hat zwei Grün-
de: Zum einen haben die vertraglichen Engpässe eine marktabschottende 
Wirkung, von der die Inhaber von Transportkapazität profitieren können. Es 
lohnt sich für sie also nicht, ungenutzte Kapazitäten freizugeben. Zum ande-
ren haben die Netzbetreiber kein hinreichendes Interesse an einer effizienten 
Nutzung der Netze, weil viele von ihnen mit den Inhabern von Transportka-
pazität gesellschaftsrechtlich verbunden sind. 

II. Netzzugangsregulierung im Energierecht 

§ 20 Abs. 1 Satz 1 EnWG verpflichtet Betreiber von Energieversorgungsnet-
zen (im Folgenden: Netzbetreiber), jedermann nach sachlich gerechtfertigten 
Kriterien diskriminierungsfrei Netzzugang zu gewähren. Diese Vorschrift 
bildet das „Herzstück“ des Energieregulierungsrechts;48 sie sorgt dafür, dass 
es im Bereich der leitungsgebundenen Energieversorgung, die durch nicht 
angreifbare natürliche Monopole geprägt ist,49 überhaupt zu Wettbewerb 
kommen kann.50 Die Grundprinzipien des Netzzugangs ergeben sich für den 
Strombereich aus § 20 Abs. 1a EnWG, für den Gasbereich aus § 20 Abs. 1b 
EnWG. Netzzugang bedeutet danach eine Nutzung des Netzes durch Dritte 
zur Einspeisung von Energie an einer und Ausspeisung/Entnahme an einer 

                                                
42 Vgl. Monopolkommission, Strom und Gas 2009, Rn. 112. 
43 J. Kaiser, Verordnete Regulierung, S. 133 f. 
44 IER/RWI/ZEW, Entwicklung der Energiemärkte bis 2030, S. 125, 158. 
45 Vgl. Erwägungsgrund 22 GasfernleitungsVO. 
46 Vgl. Erwägungsgrund 21 GasfernleitungsVO; ausführlich Höffler, Engpassmanage-

ment, S. 75 ff. Zu vertraglichen Engpässen siehe auch unten S. 27 f. 
47 Vgl. Art. 2 Abs. 1 Nr. 1 GasfernleitungsVO. 
48 Vgl. allgemein für die Regulierung der Netzwirtschaften Kühling, Sektorspezifische 

Regulierung, S. 280; Fehling, in: Fehling/Ruffert, Regulierungsrecht, § 20 Rn. 5. 
49 Weite Teile der Energieversorgungsnetze sind als (nicht angreifbare) natürliche Mono-

pole anzusehen, siehe Monopolkommission, Netzwettbewerb, Rn. 726; vgl. Kühling, Sektor-
spezifische Regulierung, S. 38. Allgemein zu natürlichen Monopolen siehe Knieps, Wettbe-
werbsökonomie, S. 21 ff. 

50 Britz, in: Fehling/Ruffert, Regulierungsrecht, § 9 Rn. 15 ff. und Rn. 37. 
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anderen Stelle.51 Die Bedingungen und Entgelte des Netzzugangs sind detail-
liert durch Rechtsverordnungen (vor allem StromNZV, StromNEV, GasNZV, 
GasNEV und ARegV) geregelt und werden von der Bundesnetzagentur kon-
trolliert. 

Voraussetzung für den Netzzugang ist der Netzanschluss,52 d. h. die physi-
sche Verbindung zum Leitungsnetz.53 Das EnWG enthält in § 17 eine eigen-
ständige Regelung zum Netzanschluss. Danach müssen die Netzbetreiber 
Letztverbraucher, andere Netze und Leitungen sowie Erzeugungs- und Spei-
cheranlagen zu technischen und wirtschaftlichen Bedingungen an ihr Netz 
anschließen, die angemessen, diskriminierungsfrei und transparent sind. Zwi-
schen Netzzugang und Netzanschluss muss strikt getrennt werden. Insbeson-
dere ist es nicht zulässig, den Netzanschluss vorbeugend zu verweigern, weil 
es zu Kapazitätsproblemen beim Netzzugang kommen kann (siehe dazu aus-
führlich unten S. 53 ff. im Zusammenhang mit dem Engpassmanagement im 
nationalen Stromnetz). 

B. Eisenbahnsektor 
B. Eisenbahnsektor 

Bis zur Liberalisierung durch die Bahnreform von 1994 war der Eisenbahn-
sektor in Deutschland von der Deutschen Bundesbahn bzw. ihrer Vorgänge-
rin, der Deutschen Reichsbahn, dominiert.54 Die Deutsche Bundesbahn wurde 
in bundeseigener Verwaltung geführt.55 Sie war zuständig für den Eisenbahn-
verkehr und das Schienennetz – beides wurde als Einheit angesehen.56 Nach-
dem die Bundesbahn – gefangen zwischen gemeinwirtschaftlichen Aufgaben 
und dem Ziel einer wirtschaftlichen Unternehmensführung57 – einen Schul-
denberg von fast 70 Milliarden DM angehäuft hatte, entschloss man sich zu 
einer Bahnreform.58 An die Stelle der Deutschen Bundesbahn trat die Deut-
                                                

51 Vgl. Kühling, Sektorspezifische Regulierung, S. 195. 
52 Britz, in: Fehling/Ruffert, Regulierungsrecht, § 9 Rn. 37; Kühling/el-Barudi, DVBl. 

2005, 1470 (1473); Theobald/Zenke/Dessau, in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirt-
schaft, § 15 Rn. 26. 

53 Kühling/el-Barudi, DVBl. 2005, 1470 (1473); EuGH, Urteil vom 9.10.2008, Rs. C-
239/07 (Sabatauskas), Rn. 41. 

54 Möstl, in: Maunz/Dürig, Art. 87e Rn. 30, 34. Außer Betracht bleiben soll hier die Früh-
phase des Eisenbahnwesens, die zunächst durch ein Nebeneinander von Privatbahnen und 
Staatsbahnen gekennzeichnet war, siehe dazu Hermes, in: BeckAEG-Komm, Einf A Rn. 3 ff.; 
Möstl, in: Maunz/Dürig, Art. 87e Rn. 30. 

55 Art. 87 Abs. 1 Satz 1 GG i.d.F. vom 23.5.1949, BGBl. I S. 1. 
56 Vgl. Lecheler, in: Maunz/Dürig, Art. 87 Rn. 75. 
57 Dieser Zielkonflikt war in § 28 BBahnG i.d.F. vom 1.8.1961, BGBl. I S. 1161, ange-

legt. Siehe dazu Möstl, in: Maunz/Dürig, Art. 87e Rn. 34; Fehling, in: Hochhuth, Rückzug 
des Staates, II. 2. 

58 Hermes, in: BeckAEG-Komm, Einf A Rn. 18. 
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sche Bahn AG. Sie übernahm das Schienennetz der Deutschen Bundesbahn, 
das in seinen Grundstrukturen dem Netz der Deutschen Reichsbahn nach dem 
Zweiten Weltkrieg entsprach, allerdings durch Streckenstilllegungen deutlich 
geschrumpft war (dazu I.). Die Infrastruktur-Tochtergesellschaften der Deut-
schen Bahn AG müssen nach dem neuen AEG anderen Eisenbahnverkehrsun-
ternehmen Zugang zu ihrem Schienennetz gewähren (dazu näher II.). Im An-
satz war das Netzzugangsrecht auch im Eisenbahnrecht bereits damals euro-
parechtlich induziert. Allerdings war der Kreis der zugangsberechtigten Un-
ternehmen gemäß Art. 10 Abs. 1 und Abs. 2 RL 91/440/EWG (ursprüngliche 
Fassung) eng gesteckt. Nur internationale Gruppierungen mussten für grenz-
überschreitende Verkehrsleistungen Netzzugang erhalten. Der deutsche Ge-
setzgeber war im Zuge der Bahnreform deutlich über die Anforderungen des 
Europarechts hinausgegangen und hatte den Zugangsanspruch auf alle Eisen-
bahnverkehrsunternehmen mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland erwei-
tert (siehe § 14 Abs. 1 Satz 1 AEG 1994). Diese Differenzierung war europa-
rechtlich zulässig, weil die Dienstleistungsfreiheit im Bereich des Verkehrs 
keine Anwendung findet (siehe Art. 61 Abs. 1 EGV i.d.F. des Vertrags von 
Maastricht, heute Art. 58 Abs. 1 AEUV). Die europäischen Richtlinienvorga-
ben sind mit der Zeit erweitert worden, und auch § 14 AEG wurde angepasst; 
im Ergebnis geht das nationale Recht nicht mehr wesentlich über die Richtli-
nienvorgaben hinaus. 

I. Netzaufbau und Entwicklung des Eisenbahnverkehrsmarktes 

Nach dem Zweiten Weltkrieg war die deutsche Eisenbahninfrastruktur in ei-
nem desolaten Zustand.59 In der Bundesrepublik war die Bundesbahn bis in 
die 1960er Jahre hinein mit dem Wiederaufbau des Netzes beschäftigt.60 Neue 
Strecken wurden in dieser Zeit kaum gebaut. Man beschränkte sich darauf, 
das Netz aus der Vorkriegszeit zu rekonstruieren, allerdings mit gewissen 
Änderungen, die unter anderem der Teilung Deutschlands geschuldet waren.61 
Nachdem der Wiederaufbau gegen Ende der 1950er Jahre weit vorangeschrit-
ten war, konnte die Bahn sich der Modernisierung – unter anderem der Elek-
trifizierung des Netzes – widmen.62 Ab Mitte der 1960er Jahre begann die 
Bundesbahn sich aus dem defizitären Nahverkehr in der Fläche zurückzuzie-

                                                
59 Nicholls, in: Gall/Pohl, Eisenbahn in Deutschland, S. 245 (245); vgl. Schulz, in: 

Gall/Pohl, Eisenbahn in Deutschland, S. 317 (319, 332). 
60 Hermes, in: BeckAEG-Komm, Einf A Rn. 16. 
61 Schulz, in: Gall/Pohl, S. 317 (370) spricht von einer „modifizierten Rekonstruktion“; zu 

den Auswirkungen der Teilung siehe auch ders., in: Gall/Pohl, S. 317 (319); Schwarz, in: 
Gall/Pohl, S. 377 (383). 

62 Schulz, in: Gall/Pohl, S. 317 (338, 370). 
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